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Gesetzliche Vorschriften zur Fusion von Vereinen  
(Fusionsgesetz FusG) 
 

Art.12 Abschluss des Fusionsvertrags 

1 Der Fusionsvertrag muss von den obersten Leitungs- oder Verwaltungsorganen der an der Fusion 
beteiligten Gesellschaften abgeschlossen werden. 
2 Er bedarf der schriftlichen Form und der Zustimmung der Generalversammlung beziehungsweise der 
Gesellschafterinnen und Gesellschafter der beteiligten Gesellschaften (Art. 18). 
 

Art. 13 Inhalt des Fusionsvertrags 

1 Der Fusionsvertrag enthält: 

a) den Namen oder die Firma, den Sitz und die Rechtsform der beteiligten Gesellschaften, im Fall der 
Kombinationsfusion auch den Namen oder die Firma, den Sitz und die Rechtsform der neuen 
Gesellschaft;  

b) das Umtauschverhältnis für Anteile und gegebenenfalls die Höhe der Ausgleichszahlung 
beziehungsweise Angaben über die Mitgliedschaft der Gesellschafterinnen und Gesellschafter der 
übertragenden Gesellschaft bei der übernehmenden Gesellschaft;  

c) (…) 
d) (…) 
e) (…) 
f) (…) 
g) den Zeitpunkt, von dem an die Handlungen der übertragenden Gesellschaft als für Rechnung der 

übernehmenden Gesellschaft vorgenommen gelten;  
h) jeden besonderen Vorteil, der Mitgliedern eines Leitungs- oder Verwaltungsorgans oder 

geschäftsführenden Gesellschafterinnen und Gesellschaftern gewährt wird;  
i) gegebenenfalls die Bezeichnung der Gesellschafterinnen und Gesellschafter mit unbeschränkter 

Haftung. 
2 Bei der Fusion zwischen Vereinen finden Absatz 1 Buchstaben c–f keine Anwendung. 
 

Art. 16 Einsichtsrecht 

1 Jede der an der Fusion beteiligten Gesellschaften muss an ihrem Sitz den Gesellschafterinnen und 
Gesellschaftern während der 30 Tage vor der Beschlussfassung Einsicht in folgende Unterlagen aller 
an der Fusion beteiligten Gesellschaften gewähren: 
a) den Fusionsvertrag;  
b) (…) 
c) den Prüfungsbericht;  
d) die Jahresrechnungen und Jahresberichte der letzten drei Geschäftsjahre sowie gegebenenfalls 

die Zwischenbilanz. 
2 Kleine und mittlere Unternehmen können auf das Einsichtsverfahren nach Absatz 1 verzichten, 
sofern alle Gesellschafterinnen und Gesellschafter zustimmen. 
 

3 Die Gesellschafterinnen und Gesellschafter können von den beteiligten Gesellschaften Kopien der 
Unterlagen nach Absatz 1 verlangen. Diese müssen ihnen unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. 
4 Jede der an der Fusion beteiligten Gesellschaften muss die Gesellschafterinnen und Gesellschafter 
in geeigneter Form auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme hinweisen. 
 
  



 

 

Vorschriften Fusionsgesetz (FusG)             2/3 

Art. 18 Fusionsbeschluss 

1 Bei den Kapitalgesellschaften, den Genossenschaften und den Vereinen muss das oberste Leitungs- 
oder Verwaltungsorgan den Fusionsvertrag der Generalversammlung zur Beschlussfassung 
unterbreiten. Folgende Mehrheiten sind erforderlich: 

a) (…) 
b) (…) 
c) (…) 
d) (…)  
e) bei Vereinen mindestens drei Viertel der an der Generalversammlung anwesenden Mitglieder. 

 
2     (…). 
3 .   (…) 
4     (…) 
5     (…) 
6     (…) 

 

Art. 19 Austrittsrecht bei der Fusion von Vereinen 

1 Vereinsmitglieder können innerhalb von zwei Monaten nach dem Fusionsbeschluss frei aus dem 
Verein austreten. 
2 Der Austritt gilt rückwirkend auf das Datum des Fusionsbeschlusses. 
 

Art. 22 Rechtswirksamkeit 

1    (…) 
2 Die Fusion von Vereinen, die im Handelsregister nicht eingetragen sind, wird mit dem Vorliegen des 
Fusionsbeschlusses aller beteiligten Vereine rechtswirksam. 
 

Art. 27 Übergang der Arbeitsverhältnisse, Sicherstellung und persönliche Haftung 

1 Für den Übergang der Arbeitsverhältnisse auf die übernehmende Gesellschaft findet Artikel 333 des 
OR1 Anwendung. 
2 Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der an der Fusion beteiligten Gesellschaften können 
gemäss Artikel 25 die Sicherstellung ihrer Forderungen aus Arbeitsvertrag verlangen, die bis zum 
Zeitpunkt fällig werden, auf den das Arbeitsverhältnis ordentlicherweise beendigt werden könnte oder, 
bei Ablehnung des Übergangs, von der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer beendigt wird. 

 
3 Gesellschafterinnen und Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft, die vor der Fusion für deren 
Verbindlichkeiten hafteten, bleiben für alle Verbindlichkeiten aus Arbeitsvertrag haftbar, die bis zum 
Zeitpunkt fällig werden, auf den das Arbeitsverhältnis ordentlicherweise beendigt werden könnte oder, 
bei Ablehnung des Übergangs, von der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer beendigt wird. 
 

Art. 11 Zwischenbilanz 

1 Liegt der Bilanzstichtag bei Abschluss des Fusionsvertrags mehr als sechs Monate zurück oder sind 
seit Abschluss der letzten Bilanz wichtige Änderungen in der Vermögenslage der an der Fusion 
beteiligten Gesellschaften eingetreten, so müssen diese eine Zwischenbilanz erstellen. 

 
2 Die Erstellung der Zwischenbilanz erfolgt gemäss den Vorschriften und Grundsätzen für den 
Jahresabschluss unter Vorbehalt folgender Vorschriften: 

a) Eine körperliche Bestandesaufnahme ist nicht notwendig.  
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b) Die in der letzten Bilanz vorgenommenen Bewertungen brauchen nur nach Massgabe der 
Bewegungen in den Geschäftsbüchern verändert zu werden; Abschreibungen, Wertberichtigungen 
und Rückstellungen für die Zwischenzeit sowie wesentliche, aus den Büchern nicht ersichtliche 
Veränderungen der Werte müssen jedoch berücksichtigt werden. 
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